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                      2 VORWORT Es war ein hartes Stück Arbeit, bis die ,,Richtlinien zur Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Medizinischen Diensten” nun beschlossen und gedruckt vorliegen und als verbindli- che Norm die Arbeit der Krankenkassen und der Medizinischen Dienste strukturieren kön- nen. Die „Richtlinien für die Zusammenarbeit” sind das Fundament, die Grundsubstanz, für die zukünftige Arbeit des Dienstes. Es war ein hartes Stück Arbeit sowohl inhaltlicher als auch formaler Art: inhaltlich galt es, die konzeptionelle Arbeit der vergangenen Jahre an der „Weiterentwicklung des VäD” zu einem modernen Beratungs- und Begutachtungsdienst der Krankenversiche- rung in den Richtlinien komprimiert zusammenzufassen und verbindlich niederzulegen; for- mal galt es, mit den Entscheidungsträgern auf den verschiedenen Ebenen der Krankenversi- cherung in vielfältigen Gesprächs- und Beratungsrunden diese ,,neue Philosophie” des Me- dizinischen Dienstes zu konkretisieren und im Lichte der jeweils unterschiedlichen Interes- senlage zu prüfen. Dies bedeutete naturgemäß erheblichen Beratungsbedarf auf den ver- schiedenen Ebenen der Krankenkassen, zwischen den Kassenarten und zwischen den Bun- desverbänden, den Landesverbänden und den Kassen vor art. Schließlich wurden diese Konzepte auch in den Medizinischen Diensten ärztlicherseits und von Seiten der Verwaltun- gen eingehend diskutiert und entsprechende Wünsche eingebracht. Die vorliegenden Richtlinien betreten in vielerlei Hinsicht Neuland Sie rücken die Beratungs- und Qualitätssicherungsfunktion des Medizinischen Dienstes ins Zentrum der zukünftigen Aufgaben des Dienstes. Sie zeigen wichtige Bereiche auf, in denen die Krankenversiche- rung, d. h. die Kassen und ihre Verbände, sinnvollerweise den Medizinischen Dienst als ihre medizinische Beratungsinstanz nutzen sollte. Sie binden die Begutachtung einzelner Lei- stungsfälle in ein Gesamtkonzept der Beurteilung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Ver- sorgung em. Und sie schaffen in ihrem Verfahrensteil — sozialmedizinische Vorberatung, als Kern der Auftragssteuerung — die Voraussetzungen für eine zielführende Zusammenarbeit zwischen den Kassen und den Medizinischen Diensten. Dass dies alles in einem noch überschaubaren Zeithorizont gelungen ist, verdanken wir vor allem der engagierten Arbeit der Fachebene. An den Beratungen haben Ärztinnen und Arzte des Medizinischen Dienstes und Mitarbeiter der Spitzenverbande mitgewirkt, die sich mit großer Fachkompetenz dieser schwierigen Aufgaben angenommen haben. Unser Dank gilt vor allem dem Vorsitzenden des Arbeitsausschusses, Herrn Fröhlingsdorf (IKK-Bundesver- band), der mit großer Umsicht die vielfältigen und oft widerstreitenden Wünsche der Betei- ligten koordiniert und zu dem vorliegenden Gesamtkonzept zusammengeführt hat.
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                      3 Damit ist für jeden Medizinischen Dienst der Bundesrepublik die verbindliche Arbeitsgrund- lage geschaffen, auf die sich die Beteiligten berufen können und nach der die Organisation der Medizinischen Dienste und die Zusammenarbeit mit der Krankenversicherung ausge- richtet werden muss. Damit ist auch die Grundlage für die Arbeit des Medizinischen Dienstes in den Ländern der heutigen DDR geschaffen, für die gerade in der Phase der Umstrukturie- rung der Versorgungsstrukturen ein hoher Beratungsbedarf im Hinblick auf Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zukommen dürfte. Vorsitzender                                       stellv. Vorsitzender (Dr. Detlef Balzer)                                (Karl Kaula) Geschäftsführer (Karl Schütgens)
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                      4 TEIL A Richtlinien über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Medizinischen Diensten der Krankenversicherung Die nachstehenden Richtlinien wurden auf Empfehlung des Vorstandes des MDS vom Be- schlussgremium nach § 213 SGB V am 27. August 1990 als Richtlinie nach § 282 Satz 3 SGB V beschlossen.
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                      5 INHALTSVERZEICHNIS TEIL A RICHTLINIEN ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEN MEDIZINISCHEN DIENSTEN DER KRANKENVERSICHERUNG Präambel                                                                                                                       7 1        Allgemeines                                                                                                           9 1.1      Verbindlichkeit der Richtlinien .................................................................................. 9 1.2      Funktion des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung .............................. 9 1.3      Beratungs- und Begutachtungsanlässe.................................................................. 10 1.4      Mitwirkung des Versicherten .................................................................................. 11 2        Beratung in Grundsatz- und Vertragsfragen                                                                          12 2.1      Allgemeine medizinische Fragen der gesundheitlichen Versorgung und Beratung der Versicherten..................................................................................................... 12 2.2      Fragen der Qualitätssicherung ............................................................................... 13 2.2.1    Kassen- und vertragsärztliche Versorgung............................................................. 13 2.2.2    Stationäre Versorgung ........................................................................................... 13 2.2.3    Arzneimittelversorgung .......................................................................................... 14 2.2.4    Versorgung mit Heilmitteln und Hilfsmitteln ............................................................ 14 2.3      Vertragsbeziehungen zu den Leistungserbringern ................................................. 15 2.3.1    Kassen- und vertragszahnärztliche Versorgung ..................................................... 15 2.3.2    Stationäre Versorgung ........................................................................................... 15 2.3.3    Arzneimittelversorgung .......................................................................................... 16 2.3.4    Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln und sonstigen Leistungen ............................ 16 2.4      Beratung der gemeinsamen Ausschusse von Ärzten (Zahnärzten) und Krankenkassen ...................................................................................................... 17 2.4.1    Bundesausschusse der Ärzte (Zahnarzte) und Krankenkassen ............................. 17 2.4.2    Bewertungsausschusse der Ärzte (Zahnarzte) und Krankenkassen....................... 17 2.4.3    Prüfungs- und Beschwerdeausschusse zur Wirtschaftlichkeitsprüfung der ärztlichen (zahnärztlichen) Versorgung .................................................................................. 17 3        Beratung und Begutachtung in Einzelfallen                                                                          18 3.1      Allgemeine Verpflichtung zur Beratung und Begutachtung..................................... 18 3.1.1    Leistungen im einzelnen ........................................................................................ 19 3.1.1.1 Arzneimittel (§ 31 SGB V, §§ 195 Abs. 2 und 200 f RVO, §§ 22 Abs. 2 und 31 b KVLG) 19 3.1.1.2 Heilmittel (§ 32 SGB V, §§ 195 Abs. 2 und 200 f RVO, §§ 22 Abs. 2 und 31 b KVLG) 19 3.1.1.3 Häusliche Krankenpflege (§ 37 SGB V) ................................................................. 19 3.1.1.4 Haushaltshilfe (§ 38 SGB V) .................................................................................. 20 3.1.1.5 Krankenhausbehandlung (§ 39 SGB V) ................................................................. 20 3.1.1.6 Belastungserprobung und Arbeitstherapie (§ 42 SGB V) ....................................... 21 3.1.1.7 Rehabilitationssport (§ 43 Nr. 1 SGB V) ................................................................. 21 3.1.1.8 Sonstige ergänzende Leistungen zur Rehabilitation (§ 43 Nr. 2 SGB V) ................ 22 3.1.1.9 Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes (§ 45 SGB V)....................................... 22 3.1.1.10 Fahrkosten (§ 60 SGB V) ....................................................................................... 22

                      
                        
                          
                        
                        [image: 5]
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                      7 Präambel Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung ist der sozialmedizinische Beratungs- und Begutachtungsdienst der Krankenversicherung. Er ist auf Landesebene als eigenständige, von den Krankenkassen gemeinsam getragene Arbeitsgemeinschaft organisiert. Die Medizi- nischen Dienste der Krankenversicherung werden auf Bundesebene durch eine von den Spitzenverbänden der Krankenkassen gebildete Arbeitsgemeinschaft gefördert und koordi- niert. Der Medizinische Dienst unterstutzt und berat die Krankenkassen −   bei der Sicherung der Qualität der Leistungen, −   bei der Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Leistungen sowie −   in allgemeinen medizinischen Fragen der gesundheitlichen Versorgung und der Bera- tung der Versicherten. Mit der Aufstellung dieser Richtlinien kommen die Spitzenverbande der Krankenkassen der Verpflichtung aus § 282 Satz 3 5GB V nach, die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Medizinischen Diensten zu regein. Diese Richtlinien schließen an die Richtlinien “Grundsatze für die Struktur des Medizinischen Dienstes vom 27. Februar 1990” an und er- setzen die “Richtlinien über die Zusammenarbeit der Krankenkassen mit den Vertrauens- ärzten vom 20. Juni 1986”. Sie tragen den Änderungen aufgrund des 5GB V Rechnung und berücksichtigen −   die verpflichtende Stellungnahme des Medizinischen Dienstes (§ 275 Abs. 1 und 2 SGB V) −   die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes “in geeigneten Fällen” (§ 275 Abs. 3 SGB V) −   die Beratung durch den Medizinischen Dienst in allgemeinen medizinischen Fragen der gesundheitlichen Versorgung und Beratung der Versicherten, in Fragen der Qualitätssi- cherung, bei Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern und bei Beratungen der gemeinsamen Ausschusse von Ärzten und Krankenkassen, insbesondere der Prü- fungsausschüsse (§ 275 Abs. 4 SGB V) Die Richtlinien sollen dazu beitragen, −   den Beratungsbedarf der Krankenversicherung in sozialmedizinischen Grundsatzfragen zu erfüllen, −   den Beratungsbedarf der Krankenversicherung in Fragen der Qua1it~tssicherung und in allgemeinen Vertragsfragen zu erfüllen, −   die gezielte Fallauswahl der Krankenkassen bei der sozialmedizinischen Vorberatung für die o allgemeine sozialmedizinische Beratung oder Begutachtung oder o gebietsspezifische sozialmedizinische Beratung oder Begutachtung zu erleichtern und −   durch die Verbesserung des Informationsverfahrens zwischen den Beteiligten die Effi- zienz des Medizinischen Dienstes zu steigern.
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                      8 Durch diese Richtlinien wird das gestufte Verfahren der Zusammenarbeit von Medizinischem Dienst und Krankenversicherung auf örtlicher Ebene, auf Landesebene und auf Bundes- ebene geregelt (vgl. Abschnitt 5.4) Die Gutachter des Medizinischen Dienstes haben bei der Ausbildung ihrer fachlichen Tätig- keit diese Richtlinien zu beachten. Die Arzte des Medizinischen Dienstes sind bei der Wahr- nehmung ihrer medizinischen Aufgaben nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen (§ 275 Abs. 5 SGB V). Die Richtlinien wurden von den Spitzenverbänden der Krankenkassen nach § 213 Abs. 2 SGB V beschlossen. Bei der Abfassung der Richtlinien sind die Anregungen und Empfehlungen der Sozialpartner, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande, des Deutschen Gewerk- schaftsbundes und der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft vom 6. November 1969, vom 23. Juni 1971 und vom 18. Mai 1983 - soweit sie noch dem geltenden Recht entsprechen - berücksichtigt worden. Weitere Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen nach § 282 Satz 3 SGB V zur Sicherstellung einer einheitlichen Begutachtung sowie der Grundsätze zur Fort- und Weiter- bildung sind im Einzelfall zu beachten.
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                      9 1          Allgemeines 1.1        Verbindlichkeit der Richtlinien Nach § 210 Abs. 2 SGB V hat jeder Landesverband eine Satzungsbestimmung darüber zu treffen, dass diese Richtlinien für den Landesverband und die angeschlossenen Mitglieds- kassen verbindlich sind. Für die Ersatzkassen ergibt sich die Verbindlichkeit der Richtlinien aus der Satzung ihres jeweiligen Verbandes. 1.2        Funktion des Medizinischen Dienstes der Krankenversiche- rung Als Grundsatz gilt: Der Medizinische Dienst wird nach konkretem Auftrag durch die Krankenkasse oder ihre Verbände tätig. Dabei steht zunächst die Beratung der Krankenkasse und ihrer Verbände im Vordergrund. Er berät in allgemeinen Fragen der Sicherung einer leistungsfähigen und qualitativ hochwerti- gen medizinischen Versorgung. Diese Beratungsfunktion ist auch bei der Erledigung eines konkreten Begutachtungsauftrags im Einzelfall, insbesondere hinsichtlich der Qualitätssiche- rung, zu beachten. Dem konkreten Auftrag soll eine sozialmedizinische Vorberatung vorausgehen. Die Einla- dung von Eilfällen ist zulässig. In der sozialmedizinischen Vorberatung wird −   die Krankenkasse bei der Auswahl von Beratungs- und Begutachtungsfällen, bei der Kon- kretisierung des Gutachtenauftrags und über die dazu erforderlichen medizinischen Un- terlagen beraten, −   darüber entschieden, ob es sich um eine allgemeine oder eine gebietsspezifische sozial- medizinische Beratung oder Begutachtung handelt, und −   organisatorisch geklärt, welche Stelle des Medizinischen Dienstes den Beratungs- oder Begutachtungsauftrag bearbeitet. Unter Berücksichtigung der sozialmedizinischen Fragestellung ist nach ärztlichem Ermessen zu entscheiden, ob eine Beratung oder Begutachtung nach Aktenlage oder auf Grund einer körperlichen Untersuchung in Betracht kommt, es sei denn, eine bestimmte Verfahrensweise ist gesetzlich vorgeschrieben. Als Ergebnis der Begutachtung sind der Krankenkasse - Entscheidungshilfen für die leistungsrechtliche Beurteilung des Einzelfalles und ggf. - Hinweise für die Versorgungsqualität des Einzelfalles, - Hinweise zur medizinischen Versorgung, soweit sie aus dem Einzelfall abzuleiten sind, zu geben. Der Gutachter des Medizinischen Dienstes nimmt zu sozialmedizinischen Fragen Stellung, deren Klärung die Krankenkassen für ihre Entscheidungen benötigen, trifft aber selbst keine
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                      10 Leistungsentscheidung, Der Gutachter ist nicht berechtigt, in die Behandlung des Kassen- arztes einzugreifen (S 275 Abs. 5 Satz 2 5GB V). Soweit ausreichende Beratungs- oder Begutachtungskapazität mm Bereich eines Landes nicht vorhanden ist, hat der betroffene Medizinische Dienst einen anderen Medizinischen Dienst oder externe Gutachter zu beauftragen. Die Untersuchungen durch den Medizinischen Dienst sollen in der Art und Weise vorge- nommen und deren Ergebnisse so festgehalten werden, dass sie auch bei der Prüfung der Voraussetzungen anderer Sozialleistungen verwendet werden können (§ 96 Abs. 1 SGB X). 1.3        Beratungs- und Begutachtungsanlässe Der Rahmen möglicher Verordnungen und Leistungen wird durch Vertrage mit Leistungs- erbringern und Richtlinien abgesteckt. Dies bedeutet, dass der Beratungsfunktion des Medi- zinischen Dienstes in allgemeinen medizinischen Fragen der gesundheitlichen Versorgung, in Fragen der Qualitätssicherung, für Vertragsverhandlungen mit den Leistungserbringern und für die in gemeinsamen Ausschüssen der Ärzte und Krankenkassen zu regelnden Fra- gen große Bedeutung zukommt. In Abschnitt 2 werden deshalb die Beratungsfelder und die Formen der Zusammenarbeit zwischen den Krankenkassen, ihren Verbanden und dem Me- dizinischen Dienst in diesem Bereich beschrieben. In Abschnitt 3 werden der Systematik des § 275 Abs. 1 bis 3 SGB V folgend die Beratungs- und Begutachtungsanlasse und die inhaltli- chen Schwerpunkte der Beratung und Begutachtung in diesen Fallen behandelt. Abschnitt 4 beschäftigt sich mit den organisatorischen Fragen der Zusammenarbeit. Neben einer allgemeinen Verpflichtung, gutachtliche Stellungnahmen des Medizinischen Dienstes einzuholen, wird diese Verpflichtung in besonderen Fallgruppen konkretisiert und spezifiziert. Darüber hinaus können die Krankenkassen in weiteren geeigneten Fallen eine Begutachtung veranlassen und den Medizinischen Dienst für allgemeine medizinische Fra- gen zu Rate ziehen. Nach § 275 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben die Krankenkassen in den gesetzlich bestimmten Fällen eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen; weiche Fal- le dies sind, ergibt sich aus § 275 Abs. 2 SGB V. Daneben haben die Krankenkassen eine gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes einzuholen, wenn es nach Art, Schwere, Dauer und Häufigkeit der Erkrankung oder nach dem Krankheitsverlauf erforderlich ist. Dies gilt bei der Erbringung von Leistungen, zur Einleitung von Maßnahmen zur Rehabi- litation, bei Arbeitsunfähigkeit zur Sicherung des Behandlungserfolges oder zur Beseitigung von begründeten Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit. Darüber hinaus können die Krankenkassen nach § 275 Abs. 3 SGB V in geeigneten Fallen vom Medizinischen Dienst prüfen lassen - die medizinischen Voraussetzungen für die Durchführung der kieferorthopädischen Be- handlung, - die Zweckmäßigkeit und Erforderlichkeit eines Hilfsmittels, - Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der ambulanten Dialysebehandlung. Bei der Erfüllung sonstiger Aufgaben, insbesondere für allgemeine medizinische Fragen, sollen die Krankenkassen nach § 275 Abs. 4 SGB V den Medizinischen Dienst im notwendi- gen Umfang zu Rate ziehen. Der gutachtlichen Stellungnahme geht mm allgemeinen eine sozialmedizinische Vorberatung voraus.
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